
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/5/7 13Os10/97
(13Os11/97)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1997

Norm

StPO §151 Z2

Rechtssatz

Die Dienstbehörde hat auf den Aktenvermerk der als Zeugin vernommenen Beamtin als Anzeigengrundlage

hingewiesen, sodaß schon dadurch für das Gericht zweifelsfrei feststand, daß durch ihre Aussage die amtliche

Verschwiegenheitspflicht nicht verletzt wurde.

Entscheidungstexte

13 Os 10/97
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